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RS OGH 1984/7/10 10Os98/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1984

Norm

StGB §28 G

Rechtssatz

Für die Abgrenzung zwischen kumulativen und alternativen Mischgesetzen maßgebend ist ihre Unterschiedlichkeit

oder Gleichheit der verpönten Alternativen in ihrem sozialen Sinngehalt. Prozessuale Konsequenz: bei kumulativen

Mischgesetzen gesonderte Anfechtbarkeit jeder Alternative, bei alternativen Mischgesetzen (ebenso wie bei den

sonstigen Fällen einer bloß intensiveren Tatbegehung) keine gesonderte Anfechtbarkeit bloß einzelner Alternativen mit

Nichtigkeitsbeschwerde.
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